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Entwurf einer 4. SchUG -No ve lle 

An aas 
8undesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

:'1 1 r: 0 r .t [ e n p L atz 5 
~v i en 

Wien. am 26. ivJärz 1985 
200/152/85 
Kettner/Ha 
Klappe 2:.:::5'1 

Z :.1 .. ~ ,~ 'TI mit ~; c t e vom 8. F e b r u ar 1 9 8 5. Z 1. 'j:;:. 9 40 / 6 - 1 I I / 2 /8 5 , 

VOffi ~~ndesmlnisterlum für Unterricht, Kunst und Sport über­

mitte~ten Entwurf einer 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle 

nimmt der esterreichische Städtebund wie folgt Stellung: 

1.) Zu ~ 13 a Abs. 1 

Schulbezogene Veranstaltungen sollten ebenfalls der Zustimmung 

der Schulbehörde 1. Instanz bedürfen. Nach dem Wortlaut des 

Entwurfes k6nnen Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen 

sind zu schulbezogene Veranstaltungen erklärt werden, wenn 
11 eine Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in 

körperlicher Hinsicht zu befürchten ist." Da eine solche Ge­

fährdung in k6rperlicher Hinsicht bei Sportwettkämpfen nicht 

ausgeschlossen werden kann und daher eine Erklärung zur schul-

;bez6genen Veranstaltung nicht möglich erscheint, sollte ~iese 

Bestimmung einer nochmaligen überprüfung unterzogen werden. 

2.) Zu § 29 Abs. 7 

Hier wäre wohl eine Einstufungsprüfung günstiger, weil sie 

schon rein von der zur Verfügung stehenden Zeit her zu einem 

zuverlässigeren Ergebnis führt als eine vor der Aufnahme in 

die Schule getroffene Feststellung der Schulbehörde. 
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j.) LU :; 43 flbs. L 

Anstelle des \~ortes "böswillig" sOilt~ daS,iCJft "vcrsätz_~ich" 

verwendet werden. 

4.) Zu :) 54 Abs. 2 

Es ist üblicn. in den SCnUle!l 

traqung des durchgenommener. Stoffes. . r'" ~ 

~2r ~uCCilerun~ ~sw. 

Klassenbuch durch den unterrlchtenden Fachlehrer erfolnt. 54 

Abs. 2 SchuG verpflichtet aber nur cen ~iass~nvorst6nd zur 

FGhrung des Klassenbuches. Dies bed~utet. Der unterrichteno8 

L ehr er, der nie h t q 1 eie h z e i t .i q K 1 ass e n vor s t a n d 1 S t, n L {.' n 1: \! e r -

pflichtet ist. 

disziplinär _'f ciese 

:nregt. eine entsprechends ~nccrunq des 

Im UOflqen bestehen gegen oen ~~t~urf keine 2edenken. 

\Heinhold Suttner) 
G{~neralsekret5r 
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